
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Brickeln: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB,  
Planungsanzeige 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im Auftrag der Gemeinde Brickeln sende ich Ihnen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB die Unterlagen zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 4 zu. Den Aufstellungsbeschluss dazu hat die Gemeinde am 04.09.2023 gefasst.  

Die Unterlage dient auch der Planungsanzeige entsprechend § 11 Abs. 1 LaPlaG. 

Die GFN mbH wurde mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten gem. § 4 b) 

BauGB beauftragt.  

Soweit Ihr Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, bitten wir Sie um Ihre Stellungnahme auch 

im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB bis zum 25.06.2025.  

Ihre Stellungnahme an die Gemeinde Brickeln senden Sie bitte über unser Büro. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, falls Sie im weiteren Planungsverlauf nicht weiter beteiligt werden möchten. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen die Unterlage auch papierhaft zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

i.A. Dennis Reese 

 

Anlage: Unterlagen nach § 4 Abs. 1 BauGB, Verteiler, Anschreiben, Planrechteck, Geltungsbereich als shp-Datei 
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15.05.2025 

An alle Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
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